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Relevanzprüfung Artenschutz 

0 Anlass und Ziel der Planung 
Mit der Bebauungsplanaufstellung soll im Gebiet „Mörikestraße / Karlstraße“ eine städtebau-
lich geordnete Entwicklung erzielt werden. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes 
sind die Belange des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG zu berücksichtigen. 
 

1 Ziel der Prüfung 
Gegenstand dieser speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung ist es, auf Grundlage von Art-
kartierungen die Relevanz von Eingriffen durch das geplante Vorhaben zu ermitteln und zu 
beschreiben. Gemäß der Regelung  des § 44 Abs. 5 BNatSchG umfasst die Prüfung die euro-
päischen Vogelarten nach Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie und die nach Anhang IV der 
FFH-Richtlinie geschützten Arten. Nur national geschützte Arten sind nicht Gegenstand der 
artenschutzrechtlichen Prüfung im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG, sondern ggf. Teil der 
Eingriffsregelung. 
Auf der Grundlage von Artkartierungen werden die durch das geplante Vorhaben zu erwarten-
den Auswirkungen beschrieben und anschließend sich daraus ergebende Verbotstatbestände 
des § 44 BNatSchG ermittelt und bewertet.  
Es werden Möglichkeiten zur Vermeidung von Verbotstatbeständen aufgezeigt und ggf. die 
Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung vorgeprüft. 
 

2 Vorgehensweise 
Es wurde zunächst eine projektspezifische Ermittlung des prüfrelevanten Artenspektrums auf 
Grundlage des Habitatpotenzials durchgeführt (vgl. Relevanzprüfung vom 29.01.2015) Daraus 
abgeleitet wurden im Zeitraum Juni 2015, am 17.06. und 24.06.2015, Erhebungen zu Vogelar-
ten i. B Mauersegler durchgeführt. Daneben wurden die zwei vorhandenen Elsternester im 
Plangebiet auf einen aktuellen oder unmittelbar zurückliegenden  Besatz durch Waldohreulen 
geprüft. Im Rahmen der Abschichtung konnte lediglich eine Betroffenheit der Mauersegler 
nicht sicher ausgeschlossen werden. Für alle übrigen Arten konnte im Rahmen der Abschich-
tung auf Grund  eines fehlenden Vorkommens im Planungsraum, einer fehlende 
Habitateignung oder einer geringe Projektwirkung eine Betroffenheit im Sinne des § 44 
BNatSchG ausgeschlossen werden. 
 

3 Rechtsgrundlagen 
• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I 

S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.07.2014 (BGBl. I S.954) 
• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2542), geändert durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 07. August 
2013 (BGBl. I S. 3154) 

 
 
 
 

3.1 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten  / 
Zugriffsverbote nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten sind auf europäischer und nationaler Ebe-
ne Schutzvorschriften erlassen worden. Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 
13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 – FFH - Richtlinie (ABl. EG Nr. L 
206/7) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Er-
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haltung der wild lebenden Vogelarten vom 02.04.1979 - Vogelschutzrichtlinie - (ABl. EG Nr. L 
103) verankert. 
Im nationalen deutschen Naturschutzrecht (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, 
Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), geändert durch Artikel 4 Ab-
satz 100 des Gesetzes vom 07. August 2013 (BGBl. I S. 3154) ist der Artenschutz in den 
Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG übernommen:  

 
 (1) es ist verboten:  
 
1. „wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören“. (Tötungsverbot) 
 
2. „wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population einer Art verschlechtert“. (Störungsverbot) 
 
3. „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-
ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“. (Schädigungsverbot)  
 
4. „wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören“. (Schädi-
gungsverbot) 

 
Im Kontext des Verfahrens gilt ergänzend:  

 
„(5) Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne 
des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gel-
ten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. 
Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 
Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 
Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und 
im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch 
gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang 
IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 ent-
sprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote vor.“ 
In artenschutzrechtlicher Hinsicht relevant sind hiermit im Zusammenhang mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie europäische Vogel-
arten.  
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4 Lage im Raum 
Das Bebauungsplangebiet befindet sich Stadtgebiet von Balingen. Naturräumlich ist Planbe-
reich dem südwestlichen Albvorland zuzuordnen. 

 

Lage der Planfläche im nördlichen Stadtgebiet von Balingen 

 
Untersuchungsraum rot umrandet 
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Eine Liste der im Gebiet nachgewiesenen Vogelarten mit dem jeweiligen Schutzstatus und 
dem Bestandstrend findet sich in nachfolgender Tabelle.  
Um den Anforderungen der artenschutzrechtlichen Prüfung zu genügen, aber gleichzeitig un-
nötige Doppelungen zu vermeiden, sind im Folgenden häufige und anspruchsarme Vogelarten 
mit ähnlichen ökologischen Ansprüchen und somit ähnlichen Empfindlichkeiten gegenüber 
Eingriffen in neststandortbezogene Gilden zusammengefasst. Die Gilden werden wie folgt de-
finiert:  
 
• Bodenbrüter (Nest am Boden oder dicht darüber)  
• Gebäudebrüter (Nest überwiegend in oder an Gebäuden und Bauwerken)  
• Halbhöhlen- und Nischenbrüter (Nest in Nischen oder Halbhöhlen)  
• Höhlenbrüter (Nest in Baumhöhlen)  
• Röhricht-/Staudenbrüter (Nest in Röhrichten und Hochstauden)  
• Zweigbrüter (Nest in Gehölzen deutlich über dem Boden)  

 
Eine Zuordnung der einzelnen Vogelarten zu den Gilden ist der nachfolgenden Artenliste zu 
entnehmen. Arten mit hervorgehobener naturschutzfachlicher Bedeutung werden keiner Gilde 
zugeordnet, sondern einzeln abgehandelt. Folgende Kriterien führen zu einer Einstufung als 
Vogelart mit hervorgehobener naturschutzfachlicher Bedeutung:  
• gefährdete Art  
• eng an das Habitat gebundene Art  
• streng geschützte Art  
• seltene Art  
• in Kolonien brütende Art  
• Art nach Anhang I bzw. Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie  

 
Arten der Vorwarnliste verfügen i.d.R. nicht über eine hervorgehobene naturschutzfachliche 
Bedeutung. Eine Übersicht über die im Eingriffsbereich und den angrenzenden Kontaktlebens-
räumen nachgewiesenen Arten mit hervorgehobener naturschutzfachlicher Relevanz ist in 
nachfolgender Karte dargestellt.  
Die vorkommenden Brutvogelarten sind im Hinblick auf die untersuchten Flächen und die dort 
vorhandenen Habitatstrukturen als biotopspezifisch zu betrachten.  
 
Innerhalb des Plangebiets fanden sich mit Amsel, Kohl- und Blaumeise sowie Haussperling 
und Straßentaube typische Arten des besiedelten Bereichs. Die Begutachtung der El-
sternester ergab keine Hinweise auf eine aktuelle oder unmittelbar zurückliegende Nutzung 
durch Waldohreulen oder Waldkäuze (Brütende Altvögel, Gewölle, Kotspuren etc.). Hinweise 
auf Arten die im Rahmen der Abschichtung ausgeschlossen wurden (z. B. Mehlschwalben) 
ergaben sich nicht. 
Am östlichen Gebietsrand, außerhalb des Plangebiets, sind Brutvorkommen von Wacholder-
drossel und Buchfink vorhanden, die den parkartigen Bereich entlang der Eyach sowie den 
Friedhof als Bruthabitat nutzen. 
Ebenfalls außerhalb des Plangebiets konnte ein Brutvorkommen des Hausrotschwanz im Be-
reich der Bahnhofstraße festgestellt werden. Am Gebäude Bahnhofstraße 34, Ecke Karlstraße  
konnte ein Brutnachweis von einem Brutpaar des Mauerseglers festgestellt werden. Das Ge-
bäude kann aufgrund von Taubenschutzmaßnahmen in großen Bereichen, trotz guter Eignung 
nicht als Brutstätte von Mauerseglern genutzt werden. Ein weiters Brutvorkommen von ca. 3-5 
Brutpaaren von Mauerseglern befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs am Gebäude 
Hindenburgstraße 30. Die Rollladenkästen im ersten Obergeschoss werden dort als Brutstätte 
genutzt. Innerhalb des Geltungsbereichs konnten keine Anflüge von Mauerseglern an Gebäu-
de festgestellt werden. 
Als Nahrungsgäste oder Überflieger konnten Turmfalke, Rotmilan, Rabenkrähe und Elstern 
festgestellt werden. 
Naturschutzfachlich bedeutsame Artenvorkommen im Sinne von Arten mit engen Biotopver-
bindungen, hoher Störungsempfindlichkeit oder höherem Gefährdungsgrad wurden nicht 
festgestellt. 
Die vorkommenden Brutvogelarten im Plangebiet sind hinsichtlich ihrer Habitatansprüche we-
nig spezialisiert und derzeit noch weit verbreitet. Das Projektgebiet ist aufgrund der hohen 
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Brutplätze Mauersegler (Ms) 
 
 

 
Brutplätze Mauersegler außerhalb des Geltungsbereichs, Hindenburgstraße 30  
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durch Baumaßnahmen tangiert werden. Die Vogelbrutzeit reicht vom 1.März bis 
30.September. 
Das entfernen oder umhängen belegter Nisthilfen während der Vogelbrutzeit ist gemäß 
§ 44 BNatSchG verboten. 
 
 

7.3 Ermittlung von Verbotstatbeständen gemäß §44 BNatSchG 

Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG 
erfolgt unter Berücksichtigung eventuell erforderlicher und verbindlicher Vermeidungsmaß-
nahmen. Die Beschreibung der Maßnahmen ist dem Kapitel 7.2 zu entnehmen.  
Zur Prüfung wird das Formblatt zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung von Arten des 
Anhangs IV der FFH-RL und von Europäischen Vogelarten nach §§ 44 und 45 BNatSchG 
(saP) verwendet (Stand 2012, Quelle LUBW, siehe Kapitel 7.5). 
 
Die Ermittlung umfasst die Brutvögel der Gilden der Höhlen-, Zweig- und Gebäudebrüter im 
Plangebiet. Für die als Randsiedler und Nahrungsgäste bzw. Überflieger eingestuften Arten 
können Verbotstatbestände aufgrund der geringen projektspezifischen Wirkung ausgeschlos-
sen werden. Zumal es sich um Arten handelt, welche den Siedlungsraum als Lebensraum 
bereits nutzen und an durch Menschen verursachte Störreize gewohnt sind.  
Für alle übrigen planungsrelevanten Arten konnte im Rahmen der Abschichtung Verbotstatbe-
stände ausgeschlossen werden oder es konnte im Rahmen der Bestandserhebung kein 
Vorkommen im Plangebiet ermittelt werden. 
 

7.4 Zusammenfassung 

 
Naturschutzfachlich bedeutsame Artenvorkommen im Sinne von Arten mit engen Biotopver-
bindungen, hoher Störungsempfindlichkeit oder höherem Gefährdungsgrad wurden im 
Plangebiet nicht festgestellt. 
Die vorkommenden Brutvogelarten im Plangebiet sind hinsichtlich ihrer Habitatansprüche we-
nig spezialisiert und derzeit noch weit verbreitet. Es handelt sich um Arten der Gilden 
Gebäude-, Höhlen- und Zweigbrüter. Die Zugriffsverbote Erhebliche Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 
2 BNatSchG) und Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) können ausgeschlossen werden. 
Hinsichtlich des Verbotes von Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG) sind i. B. die Bauzeitenregelungen zu beachten. 

 
 
aufgestellt: 
Stuttgart, den 01.07.2015 
Wick + Partner 
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